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Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Reichenbach im Vogtland 

 
Ausgegeben in Reichenbach im Vogtland am 11.02.2026 

Ausgabe 2026/09 

 
Das Landratsamt Vogtlandkreis hat mit Bescheid vom 05.02.2026 nachfolgende Haushalts-

satzung für das Jahr 2026 rechtsaufsichtlich bestätigt: 

Haushaltssatzung der Stadt Reichenbach  

für das Haushaltsjahr 2026 
 

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat 

der Stadtrat in der Sitzung am 01.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Ge-

meinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einge-

henden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird  

im Ergebnishaushalt mit dem  

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 46.252.692 Euro 

- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 49.183.814 Euro 

- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergeb-

nis) auf 

-2.931.122 Euro 

  

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf  488.300 Euro 

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 388.030 Euro 

- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergeb-

nis) auf 

100.270 Euro 

  

- Gesamtergebnis auf -2.830.852 Euro 

  

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Er-

gebnisses aus Vorjahren auf 0 Euro 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnis-

ses aus Vorjahren auf 0 Euro 
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- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem 

Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 2.194.190 Euro 

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Ba-

siskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 Euro 

  

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf -636.662 Euro 

  

im Finanzhaushalt mit dem  

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 42.769.907 Euro 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 44.245.403 Euro 

- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als 

Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf -1.475.496 Euro 

  

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.256.250 Euro 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.668.911 Euro 

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -1.412.661 Euro 

  

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittel-

überschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo 

der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätig-

keit auf 

-2.888.157 Euro 

  

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.640.900 Euro 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 3.486.762 Euro 

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -845.862 Euro 

  

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf -3.734.019 Euro 

 

festgesetzt. 
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§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in An-

spruch genommen werden darf, wird auf 7.100.000 EUR festgesetzt. 

§ 5 

Die Hebesätze werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt: 

§ 6 

Die gemäß § 8 Abs. 1 der Gemeinschaftsvereinbarung mit der Gemeinde Heinsdorfergrund 

erhebbare Umlage wird auf 588.348 EUR festgesetzt. 

 

Reichenbach im Vogtland, den 09.02.2026 

 
Henry Ruß 
Oberbürgermeister    
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO: 
Nach § 4 Abs. 4 S 1 gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-

schriften zustanden gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 

gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-

kanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetzwidrigkeit wider-

sprochen hat, 

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch 

nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Der gesamte Haushaltsplan der Stadt Reichenbach im Vogtland für das Jahr wird nach 

§ 76 Abs. 3 SächsGemO im Internet unter: 

https://www.reichenbach-
vogt-
land.de/fileadmin/user_upload/reichenbach/pdf/01_stadt_buerger/02_amtliche_bekanntmachu
ngen/2026_02_10_haushaltsplan_gesamt_2026.pdf  
 
in der Zeit vom 12.02.2026 bis 20.02.2026 elektronisch zur Verfügung gestellt. 
 
 
Reichenbach im Vogtland, den 09.02.2026 

 

Henry Ruß   

Oberbürgermeister 
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